
 
Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“ 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 und der erneuten, eingeschränkten Offenlegung gem. § 4a Abs. 3 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen. 
 
Gießen, den 03.03.2014 
 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
vom 14.05.2012 bis 06.06.2012 
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen: 
Reinhold Weber, Falltorstraße 18, Lützellinden (01.06.2012) 
Pierre Volkmer, Kirchweg 5, Lützellinden (03.06.2012) 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung 
unterliegen: 
Ulrich Weber, Franzen Garten 2, Lützellinden (02.06.2012) 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 09.05.2012 – 11.06.2012 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung 
unterliegen: 
Regierungspräsidium Gießen (05.06.2012) 
Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (11.06.2012)  
Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde (14.06.2012) 
IHK Gießen-Friedberg (11.06.2012) 
NABU, Ortsgruppe Lützellinden (13.06.2012) 
Universitätsstadt Gießen, MWB und Tiefbauamt (Eingang: 23.12.2013)  
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
HessenMobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Schotten (29.05.2012) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (12.06.2012) 

UHE Mitte-Süd e. V.(31.05.2012) 
Handwerkskammer Wiesbaden (18.05.2012) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (09.05.2012) 
Deutsche Telekom (09.05.2012) 
Ericsson Services (15.05.2012) 
E.ON Netz (16.05.2012) 
TenneT TSO (23.05.2012) 
E.ON Mitte (25.05.2012) 
PLEdoc (21.05.2012) 
Zweckverband Mitttelhessische Wasserwerke (01.06.2012) 
MIT.N Mittelhessen Netz (01.06.2012)  
Stadtwerke Gießen, Nahverkehr-Services (23.05.2012) 
Stadt Wetzlar (29.05.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (11.06.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (16.05.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (29.05.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (23.05.2013) 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
Kreisausschuss Landkreis Gießen, Gesundheitsamt, Kreisstraßen 
Landrat Landkreis Gießen, Staatl. Veterinäramt 
Archäologischer Denkmalpfleger, Herr Blechschmidt 
Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde 
Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
Stadtwerke Gießen, Stromversorgung 
Stadtwerke Gießen, Fernwärme 
Stadtwerke Gießen, Wasserversorgung 
Frauenbeauftragte der Stadt Gießen 
Städt. Behindertenbeauftragte 
E.ON Engineering 
Kreishandwerkerschaft 
Kreisbauernverband Gießen und Ortslandwirt 
BUND, Landesverband  
NABU, Landesverband und Kreisverband 
HGON 
BVHN 
DGGL Hessen 
Halter des Sonderlandeplatzes Lützellinden 
Arbeitsgemeinschaft Giessener Frauenverbände 
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Kirchenverwaltung ev. Kirche in Hessen u. Nassau 
Ev. Kirchengemeindeverband 
Bischöfliches Ordinariat und Pfarrverband Kath. Kirchgemeinden 
Caritasverband Gießen  
Freie ev. Gemeinde 
Neuapostolische Kirche in Hessen 
Stadt Linden 
Gemeinde Hüttenberg 
 

Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 29.04.2013 – 28.05.2013 
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen: 
E. Kriekhaus, Am Hellerpfad 22, Lützellinden (25.05.2013) 
Regina und Hans Jürgen Meinke, Berliner Straße 15, Lützellinden (28.05.2013) 
Frank Lenz, Eichenstraße 30, 53359 Rheinbach (28.05.2013) 
Ulrich Weber, Franzen Garten 2, Lützellinden (22.05.2013) 
Rainer Schäfer, Lindenstraße 35a, Lützellinden (27.05.2013) 
Eberhard Jung, Fröschen Weiher 7, Lützellinden (27.05.2013): Stellungnahme I 
Eberhard Jung, Fröschen Weiher 7, Lützellinden (27.05.2013): Stellungnahme II 
Norbert Schnorr, Rosenweg 10, Lützellinden (26.05.2013) 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung 
unterliegen: 
Thorsten Müller, Bahnhofstraße 70, 35630 Ehringshausen (22.08.2013) 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 29.04.2013 – 07.06.2013 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung 
unterliegen: 
HessenArchäologie (13.05.2013) 
Regierungspräsidium Gießen (04.06.2013) 
Lahn-Dill-Kreis, Abteilung für den ländlichen Raum (14.05.2013) 
Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde (29.05.2013) 
Universitätsstadt Gießen, MWB und Tiefbauamt (27.05.2013)  
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (07.06.2013) 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
HessenMobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Schotten (07.06.2013) 
Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (06.06.2013)  
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde (25.07.2013) 
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (13.05.2013) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (17.05.2013) 

Stadtwerke Gießen, Nahverkehr-Services (06.06.2013) 
Stadtwerke Gießen, Wärmeversorgung (03.05.2013) 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
IHK Gießen-Friedberg 
NABU Deutschland e.V., Ortsgruppe Lützellinden 
Ortslandwirt 
Mittelhessen Netz GmbH 
Ev. Kirchengemeindeverband 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
 

Erneute, eingeschränkte Offenlegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 
02.12.2013 bis 20.12.2013 
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen: 
Eberhard Jung, Fröschen Weiher 7, Lützellinden (18.12.2013): Stellungnahme I 
Eberhard Jung, Fröschen Weiher 7, Lützellinden (18.12.2013): Stellungnahme II 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
HessenArchäologie (02.12.2013) 
HessenMobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Schotten (16.12.2013) 
Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege (10.01.2014) 
Regierungspräsidium Gießen (20.12.2013)  
Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (06.06.2013)  
Lahn-Dill-Kreis, Abteilung für den ländlichen Raum (19.12.2013) 
IHK Gießen-Friedberg (09.12.2013) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (12.12.2013) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (04.12.2013) 
Universitätsstadt Gießen, MWB und Tiefbauamt (Eingang: 23.12.2013) 
Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (09.01.2014) 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde 
Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde 
Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Lützellinden 
Ortslandwirt 
Stadtwerke Gießen 
Mittelhessen Netz GmbH 
Ev. Kirchengemeindeverband 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde  
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Reinhold Weber  vom: 01.06.2012 
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Reinhold Weber  vom: 01.06.2012 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung einer Einbeziehung der Parzelle 257 in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes wird nicht gefolgt, da diese im Außenbereich liegt.  
 
Der Anregung, das unbebaute Flurstück Nr. 257, Flur 10, als Bauland aus-
zuweisen kann leider nicht entsprochen werden. Das Grundstück liegt im Au-
ßenbereich, d. h. außerhalb der bebauten Ortslage und wurde weder im Flä-
chennutzungsplan noch in der Rahmenplanung zur Dorferneuerung als poten-
tielles Bauland betrachtet. Auch das angrenzende Außenbereichsflurstück Nr. 
255 liegt nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Lediglich die bereits 
bebauten Flurstücke Nr. 256/1 und 256/2 wurden in den Geltungsbereich 
aufgenommen. 
 
Die Aufnahme eines Flurstücks am Rand der Ortslage in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes entspricht zudem nicht Ziel und Zweck der Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes. Im vereinfachten Bebauungsplanverfahren ist es 
nicht möglich, Neubauflächen auszuweisen, die nicht schon nach § 34 
BauGB innerhalb der bebauten Ortslage prinzipiell zulässig gewesen wären. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Pierre Volkmer vom: 03.06.2012 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung einer Einbeziehung der Parzelle 255 in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes wird nicht gefolgt, da diese im Außenbereich liegt.  
 
Das Grundstück liegt im Außenbereich, d. h. außerhalb der bebauten Ortsla-
ge und wurde weder im Flächennutzungsplan noch in der Rahmenplanung zur 
Dorferneuerung als potentielles Bauland betrachtet. Durch die vorliegende 
Planung wird die bauplanungsrechtliche Beurteilung auf der Grundlage des 
§ 35 BauGB nicht verändert.  
 
Die Aufnahme eines Flurstücks am Rand der Ortslage in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes entspricht zudem nicht Ziel und Zweck der Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes. Im vereinfachten Bebauungsplanverfahren ist es 
nicht möglich, Neubauflächen auszuweisen, die nicht schon nach § 34 
BauGB innerhalb der bebauten Ortslage prinzipiell zulässig gewesen wären. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: E. Kriekhaus vom: 25.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt, indem die Baugrenze in einem Teilab-
schnitt angepasst, zugleich jedoch an der Festsetzung einer rückwärtigen Bau-
grenze festgehalten wird. 
 
Das ausgewiesene Baufenster sichert die vorhandene Bebauung und zeigt 
gleichzeitig Erweiterungsmöglichkeiten auf. Die Festsetzung einer rückwärti-
gen Baugrenze, die im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan nicht vorhan-
den ist, dient der Freihaltung der rückwärtigen Gartenzone und ist aus rechtli-
chen Gründen zur Schließung der Baugrenze erforderlich.  
 
Das Baufenster wird auf dem Flurstück 318 angepasst, indem die vordere und 
rückwärtige Baugrenze zurückversetzt werden, wobei der Anteil der überbau-
baren Grundstücksfläche in etwa gleich bleibt. Damit wird auf die in Gegen-
lage vorhandene Bebauung Rücksicht genommen. Gleichzeitig kann damit 
eine Annäherung an die Planskizze, in der nicht die derzeit gültige Baugren-
ze, sondern lediglich eine aus der bestehenden Bebauung abgeleitete Bau-
flucht eingetragen ist, erzielt werden. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: E. Kriekhaus vom: 25.05.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Regina und Hans Jürgen Meinke vom: 28.05.2013  
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Regina und Hans Jürgen Meinke vom: 28.05.2013  
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt, indem die Baugrenze auf der Parzelle 
364 angepasst, zugleich jedoch an der Festsetzung der hinteren Baugrenze im 
weiteren Verlauf festgehalten wird.  
 
Die Grundflächenzahl (GRZ) und die überbaubare Grundstückfläche, die hier 
durch die Festsetzung von Baugrenzen festgelegt ist, sind zwei nebeneinander 
stehende Festsetzungen, die beide beachtet werden müssen. Bei Abweichun-
gen ist der jeweils engere Rahmen der gültige. Da im bestehenden Bebau-
ungsplan keine hintere Baugrenze festgesetzt ist, wurde bislang bei einer Be-
urteilung die Bauflucht, die sich aus der vorhandenen Nachbarbebauung er-
gibt, herangezogen. Der Bebauungsplanentwurf greift diese Handhabung auf 
und setzt südlich der Berliner Straße die rückwärtige Baugrenze an der beste-
henden Bauflucht fest und ermöglicht damit eine Bautiefe von 20 m (gemessen 
von der vorderen Baugrenze). Insofern konnte auch vor der Aufstellung des 
Bebauungsplanes die GRZ nicht vollständig ausgeschöpft werden. 
 
Die Festsetzung einer rückwärtigen Baugrenze, die im derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplan nicht vorhanden ist, dient der Freihaltung der rückwärtigen 
Gartenzone und ist aus rechtlichen Gründen zur Schließung des Baufensters 
erforderlich.  
 
Das genehmigte Bauvorhaben auf dem Flurstück 364 orientiert sich in erster 
Linie an der Bebauung am Hochelheimer Weg. Da dem unbebauten Flurstück 
eine vermittelnde Lage zwischen der der Bebauung am Hochelheimer Weg 
und der Bebauung entlang der Berliner Straße zukommt, wir die Baugrenze 
hier in Richtung Süden erweitert. Unbeachtet dessen ist die GRZ zu beachten, 
die eine weitere bauliche Verdichtung reglementiert. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Regina und Hans Jürgen Meinke vom: 28.05.2013  
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anbau eines Wintergartens an das Wohngebäude Berliner Straße 15 ist 
in der genannten Tiefe in etwa möglich. Die Baugrenze verläuft an der südöst-
lichen Gebäudeecke in einem Abstand von 3,2 m und erweitert sich stetig. Da 
derzeit noch keine genaueren Angaben zu dem Anbau bekannt sind, wird 
von einer Veränderung der hinteren Baugrenze abgesehen. Diese Verände-
rung wäre für die Gebäude Berliner Straße 1 – 13 (ungerade Nummern) in 
gleicher Weise vorzunehmen und steht damit in keinem Verhältnis zur bisher 
gehandhabten Praxis der Anwendung der hinteren Bauflucht.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Frank Lenz  vom: 28.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung wird durch die Herausnahme der Festsetzungen zur Bauweise 
und durch die Anpassung der überbaubaren Grundstücksfläche weitgehend 
gefolgt. 
 
Vorhandene Gebäude, ihre Ausgestaltung (z. B. Fenster) und ihre Nutzung 
unterliegen dem Bestandsschutz. Im Rahmen der Baugenehmigung des ge-
planten Wohnhauses auf dem östlich angrenzenden Flurstück wurde auf die 
Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstände geachtet. 
 
Darüber hinaus wird zur Sicherung der bestehenden Bebauung das Baufenster 
erweitert, so dass die Scheune nunmehr innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche liegt. Damit könnte auch ein Umnutzung oder Erweiterung inner-
halb des vorgegebenen Rahmens vorgenommen werden.  
 
Die Festsetzungen zur Bauweise beinhalten nur Regelungen, die ohnehin in 
der HBO enthalten sind und können daher entfallen, ohne dass es dadurch zu 
einer inhaltlichen Änderung kommt.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Ulrich Weber  vom: 22.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung zur baulichen Erweiterung wurde bezüglich einer Anbaulösung 
gefolgt. Ein Neubau westlich der Scheune ist nicht möglich. 
 
Die denkmalgeschützte Hofreite liegt am westlichen Ortsrand von Lützellinden. 
Auf dem Grundstück sind ausreichend überbaubare Grundstücksflächen vor-
handen. Die festgesetzte hintere Baugrenze ermöglicht ortsplanerisch einen 
Anbau oder eine ergänzende Bebauung westlich der Scheune in einer Tiefe 
von ca. 7 m und entspricht der bisherigen Beurteilungsgrundlage, die sich an 
der faktischen hinteren Bauflucht orientiert. Diese Beurteilungsgrundlage wur-
de auch im weiteren Verlauf der Festsetzung der hinteren Baugrenze zugrun-
de gelegt und ist insofern für alle Betroffenen verbindlich. Eine Erweiterung 
der Baugrenze zugunsten einer weiteren Bebauung im bisherigen Außenbe-
reich kann daher nicht nachgekommen werden. Dem stehen auch die umfang-
reich festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern nördlich 
und westlich des Flurstückes zur Eingrünung des Dorfrandes entgegen.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Rainer Schäfer  vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Die Hinweise zur Erschließungssituation des Wohngrundstückes Lindenstraße 
35a werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Bebauungsplan wird lediglich die Fläche für den Ausbau der Straße bau-
planungsrechtlich gesichert. Derzeit können noch keine Kosten für den Ausbau 
der Straße angegeben werden, da diese von vielen, derzeit noch nicht be-
kannten Faktoren abhängig sind, wie z. B. von den Maßnahmen zur Boden-
ordnung, vom Ausbaustandard etc. Möglicherweise kann die Straße auch 
ohne Anwendung des Erschließungsbeitragsrechts bei einer einvernehmlichen 
Grundstücksneuordnung und Planung der Anwohner realisiert werden. 
 
Im Einmündungsbereich des Weges auf die Straße „Schwarze Hohl“ wurde 
eine Aufweitung planungsrechtlich vorbereitet, welche die Zufahrt erleichtert, 
gleichzeitig aber die eigentumsrechtlichen Rahmenbedingungen beachtet.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme I vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme I vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme I vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
Den Anregungen zur Änderung zweier bauordnungsrechtlicher Festsetzungen 
zur Dacheindeckung und zu Dachaufbauten, um den Dachausbau zu Wohn-
zwecken zu fördern, wird aufgrund der stadtgestalterischen Auswirkungen im 
gesamten Ortsbereich nicht gefolgt. Es verbleiben die Möglichkeiten der Ab-
weichung im Einzelfall.  
 
Zu den Vorbemerkungen 
Konkreter Anlass der Planaufstellung ist die Aufforderung der oberen Landespla-
nungsbehörde zur Aktualisierung von Bebauungsplänen, deren Regelungen zur Steue-
rung von Großflächigem Einzelhandel nicht mehr der heutigen Anwendung des Bau-
planungsrechtes entsprechen. Zudem wurden als weitere Planungsziele die weitge-
hende Beibehaltung des Zulässigkeitsmaßstabes nach bisherigem Recht und die Um-
setzung der Rahmenplanung der Dorferneuerung beschlossen. Diese Planungsziele 
und auch die Inhalte des Bebauungsplanes stehen der Schaffung von preiswertem 
Wohnraum nicht entgegen. Soweit ein dringender Wohnraumbedarf besteht, ermög-
lichen das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) flexib-
le Regelungen im Rahmen der Grundzüge der Planung.  
 
Zu a)  
Im Rahmen der Umsetzung von Zielen der Dorferneuerung wird der Einsatz von Me-
talldächern grundsätzlich abgelehnt. Sie berücksichtigen weder die traditionelle Bau-
weise, die Verwendung von regionalen Baustoffen und die Ökobilanz, noch fügen sie 
sich in intakte, historische Dachlandschaften ein. Da in Lützellinden im Zuge der Dorf-
erneuerung Sanierungsmaßnahmen gefördert wurden, wird mit den Gestaltungsvor-
schriften des Bebauungsplanes dieser seinerzeit in der Öffentlichkeit mit großer Zu-
stimmung durchgeführte Dorferneuerungsprozess in angemessener Weise fortgeführt. 
Zur Gewichtsreduktion tragen überdies der Verzicht auf ein Solarmodul oder der Ein-
satz integrierter Solarmodule, der Einsatz mineralischer, hinsichtlich der Dicke ange-
passter Dämmstoffe und die Deckung mit Naturschiefer bei. Überdies bestehen weite-
re Möglichkeiten tragwerksplanerischer Art, deren finanzieller Mehrwert an anderer 
Stelle eingespart werden kann. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme I vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
Zu b) 
Der Bebauungsplan enthält keinen Zwang zur Errichtung von Gauben oder Zwerch-
häusern, sondern lediglich Gestaltungsfestsetzungen zu Dachaufbauten und Dachflä-
chenfenstern, deren Inhalte aus dem o. g. Dorferneuerungsprogramm abgeleitet wur-
den. Sie entsprechen damit sowohl dem Planungsziel und lassen zugleich eine allge-
meine Akzeptanz in der Öffentlichkeit vermuten. Preiswerter Wohnraum ist auch 
durch eine Belichtung über die Giebelseiten des Gebäudes möglich, so dass die 
Schaffung von Wohnraum nicht vordergründig von der Größe der Dachaufbauten ab-
hängig ist. Der bauhistorische Wert von Gebäuden berücksichtigt nicht nur die Entste-
hungszeit, sondern beispielsweise die Einmaligkeit, die baustilsichere Ausgestaltung, 
die schöpferische Eigenleistung etc. Der genannte Vorschlag erscheint willkürlich und 
berücksichtigt nicht den Bestand und die bisher angewandte Genehmigungspraxis.  
 
Zu der Begründung: 
Im Vordergrund steht nicht eine optische Beurteilung, sondern eine Beachtung der     
o. g. Aspekte einer traditionsbewussten, nachhaltigen Bauart. Die Gestaltungsfestset-
zungen verhindern keine ausreichende Beleuchtung, sondern enthalten lediglich Rege-
lungen für den Bau von Dachgauben, Zwerchhäusern und Dachflächenfenstern im 
Sinne einer ortstypischen und ortsbildverträglichen Ausgestaltung. 
Die sehr speziellen, ohne konkreten Bezug genannten Vorschläge zu Dachflächenfens-
tern etc. können nicht Gegenstand einer Planung sein, welche die gesamte Ortslage 
umfasst. Hier sei auf die nachfolgende Baugenehmigungsebene verwiesen, der es 
obliegt, vom Bebauungsplan abweichende Planungen zu bewerten.  
 
Zu c) 
Die genannten Begriffe werden lediglich in der Begründung zum Bebauungsplan ver-
wendet, um das Bewusstsein für eine gestalterisch hochwertige, an den o. g. Aspekten 
ausgerichtete Planung zu fördern.  
Die Abwägung über die Inhalte eines Bebauungsplanes obliegt den parlamentari-
schen Gremien, ist damit unabhängig von der Bearbeitung im Stadtplanungsamt und 
achtet auf eine ausgewogene Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme I vom: 27.05.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung einer Erweiterung der Bebauungsmöglichkeit des Grundstücks 
Lindenstraße 34 im Blockinnenbereich wird aus städtebaulichen, grünordneri-
schen und Gleichbehandlungsgründen nicht gefolgt.  
 
Zu 1) 
Im Zuge der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens wurde als Planungsziel auch die 
weitgehende Beibehaltung des Zulässigkeitsmaßstabes nach derzeitigem Recht in den 
Grundzügen beschlossen und bei der Planbearbeitung beachtet. Auf der Grundlage 
des § 34 BauGB war eine rückwärtige Bebauung des Grundstücks in der Gartenzone 
bislang nicht genehmigungsfähig. In Ortskernen mit der üblichen Baustruktur eines 
giebelständigen Wohnhauses und einer rückwärtig quergestellten Scheune sind im 
Regelfall Bautätigkeiten in erster und zweiter Reihe von der Straße aus gesehen mög-
lich.  
 
Die Grundstücksbreite an der Straße beträgt ca. 16,8 m und entspricht damit einer 
durchschnittlichen Breite im historischen Bestand. In der unmittelbaren Nachbarschaft 
und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind geringere Grundstücksbreiten vor-
handen. Auch eine Verbreiterung oder Verschmälerung des Grundstücks im rückwär-
tigen Bereich ist an vielen Stellen in der Katasterkarte erkennbar. Eine einzelfallbezo-
gene Härte lässt sich daraus nicht ableiten, da trotz dieser Rahmenbedingungen ge-
sunde Wohnverhältnisse regelmäßig vorhanden sind. Die Bautiefe (Abstand zwischen 
vorderer und hinterer Baugrenze) ist von Block zu Block und hier wiederum an den 
einzelnen Blockseiten unterschiedlich, weil bei der Planung die bestehende Bebauung, 
die bisherige Handhabung im Rahmen der Baugenehmigungspraxis und bei histori-
schen Anwesen ein Erweiterungspotential in zweiter Reihe berücksichtigt wird. Die 
Bautiefe im hier zu betrachtenden Abschnitt liegt mit ca. 36 m ebenfalls im Mittelbe-
reich der im Bebauungsplan festgesetzten Bautiefe. Selbst bei einem Wegfall der 
Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche wäre eine tiefere Ausnutzung des 
Grundstücks nicht genehmigungsfähig (s.o.).  

1 

2 

3 



 22 

 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 2) 
Im Bebauungsplan ist lediglich eine Baugrenze eingetragen, die den überbaubaren 
Teil des Grundstücks für Hauptanlagen definiert. Die Festsetzung einer GRZ wurde für 
diesen Block nicht vorgesehen, so dass eine Ausnutzung bis zu den in § 17 BauNVO 
definierten Obergrenzen möglich ist, die für Dorfgebiete (MD) grundsätzlich bei 0,6 
liegt. Ein Verzicht auf eine rückwärtige Baugrenze bzw. eine Beurteilung einer Be-
bauung im Nordostbereich gemäß § 34 BauGB (einfacher Bebauungsplan) würde zu 
keiner anderen planungsrechtlichen Beurteilung führen.  
 
Zu 3) 
Die innere Durchgrünung eines Dorfes trägt wesentlich zur Verbesserung des Wohn-
umfeldes, zur Vernetzung von Lebensräumen für die Pflanzen- und Tierwelt und zum 
Artenschutz bei. Sie übernimmt damit andere Funktionen als der Außenbereich, der 
zwar zur wohnortnahen Erholung zur Verfügung steht, zugleich aber auch einer inten-
siven Nutzung der Land- und Forstwirtschaft unterliegt und als Lebensraum wiederum 
von anderen Pflanzen- und Tiergesellschaften als der durchgrünte Innenbereich besie-
delt wird.  
 
Zu 4) 
Das Baugesetzbuch wurde auf der Grundlage der demokratischen Werte der Bundes-
republik Deutschlands zur Rechtskraft gebracht. Die Behörden sind verpflichtet, bei 
der Anwendung und Umsetzung diese Grundrechte zu respektieren. Die im Rahmen 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes durchzuführende Öffentlichkeitsbeteiligung ist 
vorbildlich für die Beteiligung an Planungen allgemein. Über die formellen Beteili-
gungserfordernisse hinaus bestand zwischen dem Einwender und dem Stadtpla-
nungsamt seit Beginn der Planaufstellung ein intensiver Austausch per Schriftwechsel 
und mehreren Gesprächen.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Die der Planung zugrunde gelegte, amtliche Katasterkarte entspricht jeweils dem ak-
tuellen Stand. Im Rahmen von Bauleitplanverfahren ist eine Veränderung der Kataster-
karte oder eine beliebige Kartenwahl aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. Der 
Begriff „2. Reihe“ geht von einer offenen Blockrandbebauung aus und wird jeweils 
von der vorliegenden Straße aus betrachtet angewandt. Untergeordnete Gebäude 
oder Gebäudeteile bleiben dabei unberücksichtigt. Es handelt sich um eine in der 
Stadt- und Ortsplanung übliche Begrifflichkeit. 
 
Zu 5) 
Im Zuge der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens wurde u. a. als Planungsziel die 
Hinzuziehung der Rahmenplanung aus der Dorferneuerung als Planungsgrundlage 
beschlossen und bei der Planbearbeitung beachtet. Die Bedeutung der Ortsdurchgrü-
nung und die Beurteilung eines Bauvorhabens in der Gartenzone gem. § 34 BauGB 
wurden oben bereits erläutert. Gesunde Wohnverhältnisse verlangen nicht eine 
durchgehende Besonnung im Jahres- und Tagesablauf. Von einer gemäß Bebauungs-
plan möglichen Anordnung eines Neubaus innerhalb der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche mit Einhaltung der seitlichen Grenzabstände gemäß HBO wird 
keine „teilenteignende“ Wirkung ausgehen.  
 
Zu 6) 
Inwiefern die Pflege eines privaten Gartens von mehreren Parteien geleistet werden 
kann, obliegt der Organisation des Eigentümers und betrifft nicht den Regelungstatbe-
stand eines Bebauungsplanes. 
 
Zu 7) 
Bei den auf BORIS-Hessen publizierten Bodenrichtwerten handelt es sich um durch-
schnittliche Lagewerte des Bodens pro m² Grundstücksfläche. Sie gelten für eine 
Mehrzahl von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwert-
zone), für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Bei 
üblichen Wohnbaugrundstücken, die im vorderen Bereich baulich und im  

8 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
rückwärtigen Bereich als Garten genutzt werden, muss grundsätzlich von einem glei-
chen Bodenrichtwert für jeden Quadratmeter ausgegangen werden. Jedes Wohnbau-
grundstück benötigt einen Garten und Freiflächenanteil. 
 
Zu 8) 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes gab es mehrfach über das im Bauge-
setzbuch vorgegebene Mindestmaß an Beteiligung der Öffentlichkeit hinaus Gelegen-
heit zur Erörterung und Stellungnahme. Diese Möglichkeiten wurden umfangreich 
genutzt, so dass es bereits zur Offenlage Zugeständnisse unter Berücksichtigung der 
vorgegebenen Planungsziele gegeben hat.  
Die verbliebenen privaten Belange sind gegenüber dem begründeten öffentlichen 
Interesse nach einem Erhalt der Gründstrukturen im Dorf, einer im Wesentlichen glei-
chen Behandlung der Eigentümer historischer Hofreiten und im Sinne einer Fortführung 
des geltenden Beurteilungsmaßstabs zur baulichen Ausnutzbarkeit eines Grundstückes 
in eine sachgerechte Abwägung einzustellen. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Eberhard Jung, Stellungnahme II vom: 27.05.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Norbert Schnorr vom: 26.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Norbert Schnorr vom: 26.05.2013 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 1) 
Der Hinweis auf eine erwartetet gewerbliche Nutzung auf dem Grundstück 
Bitzenstraße 24 wird zur Kenntnis genommen. Dies führt voraussichtlich nicht 
zum Konflikt mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes.  
 

Der Bebauungsplan sieht für das Anwesen Bitzenstraße 24 ein Allgemeines 
Wohngebiet vor. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus § 4 BauNVO 
und den Textfestsetzungen Nr. A.1 des Bebauungsplanes. Damit ist nicht nur 
eine wohnliche Nutzung möglich, sondern z. B. auch die Ansiedlung von Lä-
den zur Gebietsversorgung oder nicht störende Handwerksbetriebe. In diesem 
Sinne stehen dem Eigentümer unter Beachtung nachbarschutzrechtlicher As-
pekte ausreichend Möglichkeiten zur Nutzung des Anwesens zur Verfügung. 
 
Zu 2) 
Der Anregung wurde entsprochen.  
 

Das Grundstück Am Hügel, Flurstücksnummer 126, ist als Baulücke eingetra-
gen und vollständig erschlossen. Auf der Grundlage des derzeit rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes Nr. 1 ist eine Beurteilung der Bebaubarkeit des Grund-
stückes aufgrund der schlechten Lesbarkeit des Planes schwierig, im Zweifels-
fall jedoch im Sinne einer bürgerfreundlichen Entscheidung auf jeden Fall ver-
tretbar. Es liegt außerhalb des ehemaligen Dorferneuerungsgebietes, weswe-
gen ein Festhalten an der festgesetzten Fläche zum Erhalt als Planungsziel 
nicht geboten ist. Im Sinne einer verträglichen Nachverdichtung und Ausnut-
zung der vorhandenen Erschließung wurde die Baugrenze entsprechend er-
weitert und die Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern zurückgenom-
men.  

1 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan LÜ 11/09 „Ortsbereich Lützellinden“  
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB sowie in der eingeschränkten 
Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Norbert Schnorr vom: 26.05.2013 
 
 


